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Mandantenbrief August 2009 
 
 
 
Sehr geehrter Mandant, 
 
mit unserem heutigen Mandantenrundschreiben möchten wir Sie über die gesetzlichen Änderungen 
im Handels- und Steuerrecht der vergangenen Monate informieren. Zentraler Punkt ist hierbei mit 
Sicherheit die Verabschiedung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG), mit dem die größte 
Reform der handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften seit dem Jahr 1987 umgesetzt wird. Näheres 
hierzu erfahren Sie in der beigefügten Anlage 1. Da gleichzeitig die steuerrechtlichen Bilanzierungs-
vorschriften unverändert gelassen worden sind, führt die Verabschiedung des BilMoG dazu, dass die 
handelsrechtlichen und die steuerrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften zukünftig immer weiter 
auseinander fallen werden. Für viele Unternehmen wird dies zur Folge haben, dass es wirtschaftlich 
nicht mehr sinnvoll sein dürfte, eine sog. Einheitsbilanz zu erstellen, die gleichzeitig die handelsrecht-
lichen und die steuerrechtlichen Vorgaben erfüllt. Durch eine Vielzahl voneinander abweichender Bi-
lanzierungsvorschriften wird es in Zukunft verstärkt dazu kommen, dass Unternehmen sowohl eine 
Handelsbilanz als auch eine gesonderte Steuerbilanz erstellen müssen, um den Anforderungen auf 
beiden Rechtsgebieten gerecht zu werden. Am Ende wird also auch das Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetz dazu führen, dass sich die Kosten der Unternehmen auf dem Gebiet der Buchführung und 
Rechnungslegung weiter erhöhen werden. 
 
Weitere Rechtsänderungen durch Gesetzgebung und Rechtsprechung haben wir Ihnen in Anlage 2 
beigefügt.  
 
Bei Betrachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation bereitet uns momentan nach wie vor die Frage 
große Sorge, ob im zweiten Halbjahr 2009 eine ausreichende Kreditversorgung der mittelständischen 
Unternehmen sichergestellt werden kann. Bei einer Vielzahl von Unternehmen ist erst in den kom-
menden Monaten mit Liquiditätsengpässen zu rechnen, da dann die bislang vorhandenen Reserven 
aufgebraucht sein werden. Dann stattfindenden Kreditgesprächen dürfte aus zwei Gründen ein 
schwieriger Verlauf bevorstehen. Zum einen werden diese Unternehmen im ersten Halbjahr 2009 in 
der Regel keine positive wirtschaftliche Entwicklung aufweisen können, was sich negativ auf das Ra-
ting und die Bonität auswirkt. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank Josef Ackermann sei in 
diesem Zusammenhang mit folgendem Satz zitiert: „Wir haben kein Problem mit der Kreditversor-
gung, sondern wir haben ein Problem mit der Kreditwürdigkeit unserer Kunden.“ Zum anderen muss 
in den kommenden Monaten damit gerechnet werden, dass Kreditanträge von den Banken nicht kurz-
fristig bearbeitet werden können. Dies wiederum liegt einerseits daran, dass die Hausbanken schon 
jetzt mit Kreditanträgen geradezu überflutet werden und andererseits daran, dass bei der Beantra-
gung von öffentlichen Fördermitteln - sei es bei der KFW oder bei der Bürgschaftsbank - schon heute 
mit Durchlaufzeiten von mehr als acht Wochen gerechnet werden muss. Tendenz steigend. 
 
 



 
   
Sollten Sie für Ihr Unternehmen also zusätzlichen Liquiditätsbedarf feststellen, ist es dringend angera-
ten, sich rechtzeitig mit seiner Hausbank in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang möch-
ten wir auch nochmals auf unsere Ausführungen im Mandantenbrief vom März 2009 aufmerksam 
machen und auf die hohe Bedeutung hinweisen, die ein aussagefähiges Zahlenmaterial für den Aus-
gang eines Kreditgesprächs hat. Hierzu gehört mittlerweile nicht nur eine vergangenheitsorientierte 
betriebswirtschaftliche Auswertung, sondern auch eine umfassende, zukunftorientierte Ergebnis- und 
Liquiditätsplanung. Wer heute von seiner Bank zusätzliche Liquidität bekommen möchte, muss bereits 
im Vorfeld eine plausible Aussage darüber treffen können, wie und wann er diese zusätzliche Liquidi-
tät wieder an die Bank zurückführen kann und wird. 
 
Falls bei Ihnen in diesem Bereich Handlungsbedarf bestehen sollte, so dürfen wir Sie bitten, sich mit 
uns in Verbindung zu setzen. Wir verfügen in diesem Bereich über vielfältiges Know-how und eine 
langjährige Erfahrung, die wir gerne zu Ihrem Nutzen einsetzen würden. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
    
 
 

Erwin Holzbaur Dr. Henning Holzbaur Nina Eisel 
Steuerberater Steuerberater Steuerberaterin 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer  
 
 
 
 
Anlagen 











Anlage 2 zum Mandantenbrief August 2009 
 
 
 
 
 WEITERE RECHTSÄNDERUNGEN IM 1. HALBJAHR 2009 
 
 

����  Krankenversicherung: Neuer Beitragssatz ab 01.07.2009 
 
Seit dem 01.01.2009 wird der Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht 
mehr von den Krankenkassen, sondern einheitlich von der Bundesregierung durch 
Rechtsverordnung festgelegt. Im Rahmen des Konjunkturprogramms der Bundesregie-
rung erfolgte ab dem 01.07.2009 eine Reduzierung dieses bundeseinheitlichen Beitrags-
satzes von bislang 15,50 % auf 14,90 %. Hiervon hat der Arbeitgeber 7,0 % zu tragen und 
der Arbeitnehmer 7,9 %. 
 
Durch diese Absenkung des allgemeinen Beitragsatzes ergibt sich ab dem 01.07.2009 
auch ein neuer, niedrigerer Beitragszuschuss des Arbeitgebers zur freiwilligen bzw. priva-
ten Krankenversicherung des Arbeitnehmers. Der maximal mögliche monatliche Bei-
tragszuschuss beläuft sich nun auf € 257,25 (14,0 % von € 3.675,00 = € 514,50 / 2 =  
€ 257,25). Sofern privat krankenversicherte einen geringeren als den vorgenannten 
Höchstbetrag für ihre private Krankenversicherung aufwenden, erhalten sie auch wei-
terhin höchstens die Hälfte des Betrags, den sie tatsächlich für ihre Krankenversicherung 
aufbringen müssen. 
 

 
�  Nachweis der Steuerfreiheit von innergemeinschaftlichen Lieferungen 
  

 Führt ein Unternehmer eine innergemeinschaftliche Lieferung durch, so darf er diese nur 
als umsatzsteuerfrei behandeln, wenn alle formalen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
Hierzu gehört auch, dass auf der Rechnung die Umsatzsteuer-ID-Nummer des Leistungs-
empfängers vermerkt wird und sich der Unternehmer vorher davon überzeugt hat, dass 
diese Umsatzsteuer-ID-Nummer auch tatsächlich existiert und gültig ist. Zur Durchfüh-
rung dieser Überprüfung wurde von der EU die Online-MwSt-Datenbank MIAS weiter 
ausgebaut. Dort kann man sich über das Internet eine Bescheinigung als Nachweis aus-
drucken, dass die benutzte Umsatzsteuer-ID-Nummer ordnungsgemäß ist und so die in-
nergemeinschaftliche Lieferung richtigerweise als steuerfrei behandelt worden ist. Im 
Zweifel müssen diese Bescheinigungen für jede einzelne innergemeinschaftliche Liefe-
rung vorgelegt werden können. Die MIAS-Bescheinigungen können über folgende In-
ternet-Adresse abgerufen werden: http://ec.europa.eu/taxation cumstoms/vies/ (an-
schließend rechts oben Sprache auf deutsch stellen). 

 
 

�  Umsatzsteuer: Angabe einer konkreten Leistungsbeschreibung in der Rechnung 
 
 In seiner neueren Rechtsprechung hat der Bundesfinanzhof die Voraussetzungen für die 

Geltendmachung des Vorsteuerabzugs bei der Umsatzsteuer weiter verschärft. Dem-
nach sind allgemeine Ausführungen in der Rechnung darüber, welche Leistung tat-
sächlich erbracht worden ist, nicht ausreichend. Im konkreten Urteilsfall wurde die Leis-
tungsbeschreibung „technische Beratung und Kontrolle“ als nicht ausreichend erachtet 
und der Vorsteuerabzug verweigert. Diesem Urteil folgend ist also auch davon auszu-
gehen, dass Leistungsbeschreibungen wie „erbrachte Dienstleistungen“, „Beratungsleis-
tungen“ oder „Projektarbeit“ nicht ausreichen, um den Vorsteuerabzug sicherzustellen. 
Nach der BFH-Entscheidung muss das Abrechnungspapier Angaben tatsächlicher Art 
enthalten, welche die Identifizierung der abgerechneten Leistung ermöglichen. Der 
Aufwand zur Identifizierung der Leistung muss dahingehend begrenzt sein, dass die 
Rechnungsangaben eine eindeutige und leicht nachprüfbare Feststellung der Leistung 
ermöglichen, über die abgerechnet worden ist. In der Abrechnung kann auf andere 
Geschäftsunterlagen verwiesen werden. Diese müssen aber eindeutig bezeichnet sein. 
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 Insgesamt kann in diesem Zusammenhang nur die Beratungsempfehlung gegeben 

werden, den Inhalt der erbrachten Leistungen so genau wie möglich zu beschreiben, 
um Problemen mit dem Finanzamt aus dem Weg zu gehen. Je ausführlicher der Rech-
nungstext gehalten wird, desto besser. 

 
 
�  Umsatzsteuer auf Hauswasseranschlüsse 
 
 Mit einem Urteil aus dem Jahr 2008 hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass das Le-

gen eines Hausanschlusses durch ein Wasserversorgungsunternehmen nicht dem all-
gemeinen Steuersatz von 19 % unterliegt, sondern dem ermäßigten Steuersatz von 7 %.  

 
 Als Folge dieses Urteils tauchte insbesondere im Bereich des Handwerks die Frage auf, 

ob Handwerkerleistungen im Zusammenhang mit dem Legen von Hauswasseranschlüs-
sen nun auch mit 7 % Umsatzsteuer abgerechnet werden müssen. Dies ist aber nicht der 
Fall. Nach einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 07.04.2009 kommt der 
ermäßigte Steuersatz von 7 % nur dann zur Anwendung, wenn der Hauswasseranschluss 
durch das Wasserversorgungsunternehmen selbst gelegt wird. Das bedeutet, dass für 
die Anwendung des Umsatzsteuersatzes von 7 % die Hauswasseranschlussleistung und 
die anschließende Wasserlieferung durch ein und denselben Unternehmer (im Normal-
fall die Stadtwerke) erfolgen müssen. Wird der Hauswasseranschluss durch ein Hand-
werksunternehmen verlegt oder repariert, so ist diese Leistung - wie seither - in allen Fäl-
len mit dem regulären Steuersatz von 19 % abzurechnen.  

 
 
�  Höheres Elterngeld nach Steuerklassenwechsel 
 
 Elterngeld wird grundsätzlich nach dem durchschnittlichen monatlichen Erwerbsein-

kommen des Berechtigten in den letzten zwölf Monaten vor dem Monat der Geburt 
des Kindes berechnet. Dabei sind unter anderem die auf dieses Einkommen entfallen-
den Steuern abzuziehen. Das Elterngeld beträgt 67 % des so ermittelten Nettoeinkom-
mens.  

 
 Das Bundessozialgericht hat nun in zwei Fällen entschieden, dass es zulässig ist, wäh-

rend der Schwangerschaft die Lohnsteuerklasse zu wechseln, um so das monatliche 
Nettoeinkommen zu erhöhen. 

 
 In den Urteilsfällen war einmal von Steuerklasse IV auf III und im anderen Fall von V auf 

III gewechselt worden. Das führte zu geringeren monatlichen Steuerabzügen vom Ar-
beitsentgelt der Ehefrauen und damit zu einem höheren Nettoeinkommen, das als Be-
messungsgrundlage für das Elterngeld herangezogen wird. Gleichzeitig stiegen aller-
dings die von ihren Ehemännern (jetzt Besteuerung nach Steuerklasse V) entrichteten 
Einkommensteuerbeträge so stark an, dass sich auch die monatlichen Steuerzahlungen 
der Eheleute insgesamt deutlich erhöhten. Dieser Effekt wurde bei der späteren Steuer-
festsetzung im Rahmen der Jahresveranlagung wieder ausgeglichen.  

 
 Entgegen der Auffassung der Verwaltung wurde dieses Verhalten der Kläger nicht als 

rechtsmissbräuchlich eingestuft. Der Steuerklassenwechsel sei nach dem Einkommen-
steuergesetz jederzeit erlaubt und die Berücksichtigung des dadurch erhöhten Netto-
einkommens ist durch die Vorschriften des Bundeselterngeld- und Erziehungszeitenge-
setzes weder ausgeschlossen worden noch sonst irgendwie beschränkt. 
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�  Verbesserungen bei der Arbeitnehmer-Sparzulage 
 

 Für vermögenswirksame Leistungen, die ab dem 01.01.2009 angelegt werden, wurde 
der Anspruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage für Vermögensbeteiligungen am Unter-
nehmen des Arbeitgebers (betriebliche Beteiligungen) und für Vermögensbeteiligun-
gen an anderen Unternehmen (außerbetriebliche Beteiligungen) verbessert. Für diese 
Vermögensbeteiligungen an Unternehmen wird die Arbeitnehmersparzulage von bisher 
18 % auf 20 % erhöht und die Einkommensgrenzen werden von € 17.900 bzw. € 35.800 
(ledig bzw. verheiratet) auf € 20.000 bzw. € 40.000 angehoben. 

 
 Die Arbeitnehmer-Sparzulage nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz für Anlagen mit 

wohnungswirtschaftlichem Verwendungszweck beträgt weiterhin unverändert 9 %. In 
diesem Bereich bleiben auch die Einkommensgrenzen unverändert bei € 17.900 bzw.  
€ 35.800. 

 
 

�  Rechtmäßigkeit der Künstlersozialabgabe 
 

 In der Literatur tauchen mittlerweile erste Beiträge auf, in denen davon ausgegangen 
wird, dass die Regelungen zur Künstlersozialabgabe nicht mit EU-Recht vereinbar sind. 
Beanstandet wird in diesem Zusammenhang insbesondere, dass es in diesem Bereich zu 
einer Doppelbesteuerung mit Umsatzsteuer und durch die Künstlersozialabgabe 
kommt. 

 
 Da die weitere Rechtsentwicklung in diesem Bereich momentan noch nicht endgültig 

abgeschätzt werden kann, ist es aus Gründen der Rechtssicherheit auf jeden Fall emp-
fehlenswert, Rechtsmittel gegen die Bescheide über die Künstlersozialabgabe einzule-
gen. Damit kann das Verfahren offen gehalten werden und falls sich die Künstlersozial-
abgabe am Ende tatsächlich EU-rechtswidrig herausstellen sollte, müssen bislang ge-
zahlte Beiträge wieder erstattet werden. 

 
 

�  Änderungen beim Abzug von Vorsorgeaufwendungen 
 

 Durch das sog. Bürgerentlastungsgesetz wird der Sonderausgabenabzug von Vorsor-
geaufwendungen ab dem 01.01.2010 teilweise neu geregelt.  

 
 Unverändert bleiben die Regelungen zum Abzug von Aufwendungen zur Altersvorsor-

ge. Nach der bereits seit dem 01.01.2005 geltenden Rechtslage können in diesem Be-
reich nur noch die Beiträge zu einer sog. „Basisversorgung“ geltend gemacht werden. 
Dies sind die Beiträge zu den gesetzlichen Rentenversicherungen, landwirtschaftlichen 
Alterskassen, berufsständischen Versorgungseinrichtungen und den sog. „Rürup-
Renten“.  

 
 Die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung waren bislang nur sehr eingeschränkt 

steuerlich absetzbar. Diese Regelung, durch die private Vorsorgeaufwendungen nicht 
angemessen berücksichtigt wurden, beurteilten die Richter des Bundesverfassungsge-
richts als Verstoß gegen das Grundgesetz. Diesem Urteil folgend werden ab dem 
01.01.2010 alle Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zum steuerlichen Abzug 
zugelassen, die im Wesentlichen ein sog. Basisniveau, d. h. eine der gesetzlichen Kran-
ken- und Pflegeversicherung entsprechende Versorgung absichern. Die Abzugsmög-
lichkeit besteht ohne betragliche Obergrenze und unabhängig davon, ob jemand pri-
vat oder gesetzlich krankenversichert ist. Darüberhinaus werden erstmals auch die Bei-
träge für die mitversicherten Kinder in der privaten Krankenversicherung steuerlich voll-
ständig zum Abzug zugelassen. Sollte ein privater Krankenversicherungstarif allerdings 
ein höheres Niveau als die gesetzliche Basisversorgung absichern, so kann hiervon nicht 
der gesamte gezahlte Beitrag steuerlich geltend gemacht werden, sondern es müssen 
prozentuale Abschläge in Kauf genommen werden. 
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 Weiterhin wurde die Berücksichtigung von Versicherungsbeiträgen insgesamt verbes-

sert, indem der gemeinsame Höchstbetrag für diejenigen Versicherungsbeiträge, die 
neben den Beiträgen zur Basisversorgung bei der Altersversorgung gezahlt werden,  von 
€ 1.500 bzw. € 2.400 auf € 1.900 bzw. 2.800 erhöht wurde. Damit entfällt die zuerst ge-
plante Günstigerprüfung. Abziehbar sind ab 01.01.2010 also maximal € 1.900 bzw.  
€ 2.800, mindestens jedoch ein Betrag in Höhe des Beitrags zur Kranken- und Pflegever-
sicherung (auch dann, wenn dieser den Höchstbetrag von € 1.900 bzw € 2.800 über-
schreiten sollte). 

 
 Beispiel: 

 Herr Meier ist ledig, selbstständig und privat krankenversichert. Er zahlt im Jahr einen 
Krankenversicherungsbeitrag in Höhe von € 4.000, wovon laut Mitteilung seiner Versi-
cherung 10 % der Finanzierung von Komfortleistungen dienen. Auf die Basiskrankenver-
sicherung entfällt somit ein Beitragsanteil von 90 % x € 4.000 = € 3.600. Für die Pflegever-
sicherung hat er € 200 bezahlt und für sonstige Versicherungen (z. B. nicht mehr begüns-
tigte „klassische“ Lebensversicherungen, private Haftpflichtversicherungen, etc.) insge-
samt einen Betrag von € 1.000. 

 
 Steuerlich abzugsfähig sind ab 01.01.2010: 
 
 Krankenversicherung   4.000 Euro 
 Pflegeversicherung      200 Euro 
 sonstige Versicherungen  1.000 Euro 
 
 Summe der Beiträge   5.200 Euro 
 
 abzugsfähig höchstens  2.800 Euro 
 
 aber mindestens: 
 Basiskrankenversicherung  3.600 Euro 
 zzgl. Pflegeversicherung     200 Euro 
 
 anzusetzen im Steuerbescheid 3.800 Euro 
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